
I. GELTUNGSBEREICH

(1) Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstige Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, sofern sie nicht mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden.
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, auch wenn wir 
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, soweit wir sie schriftlich bestätigen.

II. VERTRAGSABSCHLUSS / SCHRIFTFORM

(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn 
wir sie schriftlich bestätigt haben oder Lieferung erfolgt ist. Verbindlich ist dabei allein der Text 
unserer Auftragsbestätigung bzw. Rechnung.
(2)Alle Vereinbarungen, Erklärungen und sonstigen Angaben bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform; Telefonate und Telegramme sind schriftlich von uns zu bestätigen.

III. UMFANG DER LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN; MINDESTBESTELLWERT

(1) Die unserem Angebot beigefügten Unterlagen, Zeichnungen, Gewichtsangaben etc. sind 
soweit maßgebend als geringfügige Abweichungen hinsichtlich Gewicht und Maß möglich 
sind. 
(2) Geringfügige Änderungen der Konstruktion, der Auslegung, der Werkstoffwaren und der 
Fabrikation bleiben auch nach Absenden der Auftragsbestätigung ausdrücklich vorbehalten, 
solange dadurch nicht der Preis und/oder die wesentlichen Funktionsdaten oder die Lieferzeit 
verändert werden.
(3) Der Mindestbestellwert bei Auftragserteilung beträgt EURO 50,-- ohne MwSt.

IV. LIEFERFRISTEN

(1) Die Lieferfrist beginnt mit dem Absendedatum unserer Auftragsbestätigung, nicht jedoch 
vor vollständiger Klärung aller technischen Detailfragen.
(2) Ist die Einhaltung der Lieferfrist infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände, wie z.B. 
Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder 
Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine 
angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 
Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
(3)Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Kunden oder aus anderen von uns nicht zu 
vertretenden Gründen, so trägt der Kunde die dadurch entstehenden Mehrkosten sowie die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Lieferware ab der 
Versandbereitschaft.
(4) Bei Lagerungen in unserem Auslieferungslager sind wir berechtigt, für den Zeitraum der 
Einlagerung einen angemessenen Betrag der uns dadurch entstehenden Kosten 
weiterzuberechnen. Weitere Ansprüche insbesondere aus § 373 HGB bleiben vorbehalten.
(5) Teillieferungen und vorzeitige Lieferung bleiben vorbehalten.
(6)Die Einhaltung der Lieferfrist durch uns setzt die rechzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Vertragspflichten des Kunden, insbesondere seiner Zahlungspflichten, voraus.
(7) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn innerhalb der Frist die Ware unser Auslieferungslager 
verlassen hat oder, falls dies früher liegt, dem Kunden Versandbereitschaft mitgeteilt worden 
ist.
(8) Kommt der Verkäufer in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, daß ihm 
hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des 
Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Liefe-
rungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden konnte.

V. GEFAHRÜBERGANG,VERSAND,VERPACKUNG

(1) Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart 
worden ist:
a) Bei Lieferung ohne Aufstellung, wenn die Ware zum Versand gebracht oder abgeholt 
worden ist.
b) Bei Lieferung mit Aufstellung am Tage der Übernahme im eigenen Betrieb.
c) Wenn der Versand, die Zustellung oder der Beginn bzw. die Durchführung der Aufstellung 
auf Wunsch des Bestellers oder aus von ihm zu vertretenden Gründen verzögert wird, so geht 
die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Besteller über.
(2) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Sofern keine 
Versandvorschriften des Kunden gegeben werden, bleibt die Wahl des Transportmittels und 
Transportweges uns überlassen.
(3) Die Kosten der Verpackung, insbesondere die Kosten für Kisten, werden zu 
Selbstkostenpreisen berechnet.
(4)Der Verkäufer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für 
Rechnung des Käufers zu versichern.
(5) Wird die Ware ins Ausland versendet oder unmittelbar an einen Dritten, so ist die Abnahme 
nach ausreichender vorheriger schriftlicher Benachrichtigung durch den Kunden in unserem 
Auslieferungslager vorzunehmen. Versäumt der Kunde die Durchführung der Abnahme, so gilt 
die Ware als bedingungsgemäß geliefert.

VI. PREISE; ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Auslieferungslager.
(2) Unsere Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes 
(Auftragsbestätigung) maßgebenden Kostenfaktoren. Ändern sich diese zwischen dem 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und dem der Auslieferung der Ware, so behalten wir uns 
das Recht vor, den Preis in angemessenem Verhältnis zu den gestiegenen Kosten zu ändern.
(3) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind ohne Abzug frei unserer Bankverbindungen zu den 
angegebenen Terminen zu leisten. Sie gelten an dem Tag als bewirkt, an dem wir über den 
Betrag verfügen können; sie werden jeweils auf die älteste fällige Schuld angerechnet. 
Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte des Kunden sind nur mit von uns anerkannten 
bzw. rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich, sofern diese Ansprüche nicht auf dem 
selben Vertragsverhältnis beruhen und über die Berechtigung der Mängelrüge kein Zweifel 
bestehen kann. In diesem Fall dürfen Zahlungen nur in einem Umfang zurückgehalten werden, 
die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen.
(4) Unsere Rechnungen datieren vom Tag der Absendung der Ware. Bei Bezahlung innerhalb 
von 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir ein Skonto von 2%. Zahlungsrückstände 
und Wechselzahlungen schließen einen Skontoabzug aus. Das offene Ziel beträgt 30 Tage 
rein netto Kasse.

(5) Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen; die Bank-, Diskont- und 
Einziehungsspesen sind vom Kunden zu tragen.
(6) Bei Überschreitung eines festen Zahlungstermines sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen, 
mindestens jedoch 8% p.A. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten.

VII. SACHMÄNGEL

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:
(1) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Verkäufers unentgeltlich 
nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist - ohne 
Rücksicht auf die Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache 
bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 
(2) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere 
Fristen vorschreibt.
(3) Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich gem. § 377 HGB 
schriftlich zu rügen. 
(4) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. 
Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, 
über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist 
der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu 
verlangen.
(5) Zunächst ist dem Verkäufer stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren.
(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche gem. Art. VIII - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern.
(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht 
reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesodere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einem anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(9) Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Verkäufer bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Verkäufer gilt ferner Nr.8 entsprechend.
(10) Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Ziffer VIII (Sonstige 
Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Artikel VII 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen 
eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

VIII. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE

Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird.
Soweit dem Besteller nach Ziff. VIII Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit 
Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfristen gem. Ziff. VII(2).

IX. EIGENTUMSVORBEHALT

(1) Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Verkäufers bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen die Höhe 
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
(2) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung untersagt und die Wiederveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, daß das Eigentum auf 
den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
(3) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat 
der Besteller den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.
(4) Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer
zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Die 
Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt des 
Verkäufers; in diesen Handlungen oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt.

X. SONSTIGES

(1) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichsstand für Lieferungen und Zahlungen 
(einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich 
ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, der Sitz des Verkäufers.
(2) Für alle vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des UN-Verkaufsrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
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